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RS OGH 1977/10/11 11Os150/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1977

Norm

StPO §258 Abs2 Ba

Rechtssatz

Die Unglaubwürdigkeit eines Zeugen bezüglich eines Faktums läßt keinen entsprechenden Schluß auf die

Glaubwürdigkeit dieses Zeugen bezüglich eines anderen Faktums zu.

Entscheidungstexte

11 Os 150/77
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